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Textgegenüberstellung 
 Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Änderung des Betriebspensionsgesetzes 
§ 3. (1) bis (3) … § 3. (1) bis (3) … 
(4) Hat sich der Arbeitnehmer verpflichtet, eigene Beiträge zu leisten, kann 

er seine Beitragsleistung jederzeit einstellen oder für einen Zeitraum von min-
destens zwei Jahren aussetzen oder einschränken. Der Arbeitnehmer kann sei-
ne Beitragsleistung auch dann einstellen, aussetzen oder einschränken, wenn 
der Arbeitgeber eine entsprechende Änderung seiner Beitragsleistung zulässi-
gerweise vornimmt (§ 6). Die Beiträge des Arbeitnehmers dürfen die Summe 
der jährlichen Beiträge des Arbeitgebers nicht übersteigen, ausgenommen in 
den in § 6 genannten Fällen oder in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer zu-
sätzlich zu einer leistungsorientierten Zusage des Arbeitgebers eigene Beiträge 
(beitragsorientiert) leistet und die Beiträge des Arbeitgebers sich zulässiger-
weise vermindern, ohne daß die Zusage verändert wird. Für die Dauer einer 
Bildungskarenz nach § 11 des Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes 
(AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, oder einer Freistellung gemäß § 12 AVRAG 
kann der Arbeitnehmer seine Beiträge in der bisherigen Höhe weiterzahlen 
oder auch die Beiträge des Arbeitgebers übernehmen. Werden infolge einer 
Arbeitszeitreduktion gemäß den §§ 13 und 14 AVRAG die Arbeitgeberbeiträ-
ge vermindert, kann der Arbeitnehmer seine Beiträge in der bisherigen Höhe 
weiterzahlen oder für die Dauer der Arbeitszeitreduktion auch die entfallenden 
Arbeitgeberbeiträge übernehmen. 

(4) Hat sich der Arbeitnehmer verpflichtet, eigene Beiträge zu leisten, kann 
er seine Beitragsleistung jederzeit einstellen oder für einen Zeitraum von min-
destens zwei Jahren aussetzen oder einschränken. Der Arbeitnehmer kann sei-
ne Beitragsleistung auch dann einstellen, aussetzen oder einschränken, wenn 
der Arbeitgeber eine entsprechende Änderung seiner Beitragsleistung zulässi-
gerweise vornimmt (§ 6). Die Beiträge des Arbeitnehmers dürfen die Summe 
der jährlichen Beiträge des Arbeitgebers nicht übersteigen, ausgenommen 
 1. in den in § 6 genannten Fällen, oder 
 2. in den Fällen, in denen der Arbeitnehmer zusätzlich zu einer leistungs-

orientierten Zusage des Arbeitgebers eigene Beiträge (beitrags-
orientiert) leistet und die Beiträge des Arbeitgebers sich zulässiger-
weise vermindern, ohne dass die Zusage verändert wird, oder 

 3. der Arbeitnehmer eigene Beiträge bis zu der in § 108a des Einkommen-
steuergesetzes, BGBl. Nr. 400/1988, genannten Höhe leistet, wobei der 
Erstattungsbetrag nach § 108a EStG, der dem Konto für Arbeitnehmer-
beiträge gutgeschrieben werden kann, auf diesen Betrag nicht anzu-
rechnen ist. 

Für die Dauer einer Bildungskarenz nach § 11 des Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetzes (AVRAG), BGBl. Nr. 459/1993, oder einer Freistellung 
gemäß § 12 AVRAG kann der Arbeitnehmer seine Beiträge in der bisherigen 
Höhe weiterzahlen oder auch die Beiträge des Arbeitgebers übernehmen. 
Werden infolge einer Arbeitszeitreduktion gemäß den §§ 13 und 14 AVRAG 
die Arbeitgeberbeiträge vermindert, kann der Arbeitnehmer seine Beiträge in 
der bisherigen Höhe weiterzahlen oder für die Dauer der Arbeitszeitreduktion 
auch die entfallenden Arbeitgeberbeiträge übernehmen. 

 Artikel VI Abs. 1 
  6. § 3 Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/2002 

tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.  
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